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Eben wurde in der Kaffeeküche unserer Kanzlei über den Fall Weinreich diskutiert.

Nochmals in Kürze:

Gestern haben wir uns auf IP|Notiz zum Phänomen des fliegenden Gerichtsstands und dem
Umstand geäußert (vgl. auch hier), dass Weinreich – nachdem Zwanziger vor dem LG Berlin und
dem KG im einstweiligen Verfügungsverfahren unterlag -  nun eine Klage vor dem LG Koblenz
droht. Der Aufschrei der Entrüstung war groß: so wurde in etlichen Blogs über den fliegenden
Gerichtsstand und die Bewegründe Zwanzigers diskutiert (bspw. hier und hier).

Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Selbstverständlich steht es Weinreich frei (Weinreich
liegt bislang nur ein Klageentwurf vor, so dass ich davon ausgehe, dass die Sache in Koblenz
noch nicht anhängig ist), Zwanziger zuvorzukommen und eine “Negative Feststellungsklage” in
Berlin anhängig zu machen (wenn er das denn nicht bereits getan hat). Dies hätte die Wirkung,
dass während der Dauer der Rechtshängigkeit die Streitsache von keiner Partei anderweitig
anhängig gemacht werden kann (vgl. § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO). Der Weg nach Koblenz wäre
Zwanziger damit versperrt und Weinreich hätte gute Chancen in Berlin (abermals) zu obsiegen –
insbesondere nach den Entscheidungen von LG und KG im einstweiligen Rechtsschutz.

(sjm)
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